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Wie die wirtschaftliche Macht die

Wirkung der Gesetze aufhebt.

Es ist eine ausgemachte Sache, dass wir in der
Schweiz im Referendumsstaat leben, in dem jeder
nur noch die vorhandenen kostbaren politischen
Rechte des Bürgers mit Geschick zu benützen
braucht, um ein menschenwürdiges Dasein fristen,
einen gerechten Anteil am Kulturleben der
Gesellschaft nehmen zu können.

Was da und dort noch fehlt, das kann durch
alle möglichen parteilosen, auf der Harmonie des
sozialen Fühlens berührenden Vereinigungen
schliesslich beseitigt werden.

Ein Frevler, wer es wagt, an der Wirksamkeit
bloss formeller Rechte — von denen übrigens nur
der kleinste Teil des Volkes, die zahlungsfähigen
Bürger, Gebrauch machen können — zu zweifeln.

Ein Fanatiker, wer der Meinung ist, die Führer

und Führerinnen der Arbeiterschaft hätten
Nützlicheres und Dringenderes zu tun, als allen
möglichen bürgerlichen, scheinbar neutralen, in
Wirklichkeit gegen die Anerkennung des Klassenkampfes

gerichteten Bestrebungen ihren Namen,
ihren Einfluss und ihre Kraft zu leihen. So ähnlich

tönte es am jüngsten sozialdemokratischen
Parteitag in Aarau.

Wir werden über die tiefern Ursachen der
Sektiererei und des Hanges zur fanatisch
scheinenden Ausschliesslichkeit der proletarisch
empfindenden Genossen an geeigneter Stelle noch
unsere Ansicht zur Geltung bringen.

Für heute handelt es sich nur darum, hier weitere

Beweise dafür zu leisten, dass die schönsten
politischen Rechte und die besten Sozialgesetze,
um deretwillen selbst von Sozialdemokraten die
Schweiz so gerühmt wird, nur theoretischen Wert
haben für alle, die der wirtschaftlichen Machtsphäre

der Unternehmer und Kapitalisten nicht
völlig entzogen sind. .-'¦"-':'

Bei Besprechung der Revision des
Fabrikgesetzes haben wir mehrfach darauf aufmerksam
gemacht, wie notwendig es sei, für die Arbeiter
selber verständliche Bestimmungen im Gesetz
aufzustellen, wenn nicht praktisch die Gesetzverdrehung

oder Uebertretung die Regel und dessen
strikte Beachtung zur Ausnahme werden solle.

Bezüglich der Respektierung des Koalitionsrechts

durch die Unternehmer haben wir nachgewiesen,

dass wenn den Arbeitern ein besonderer
Schutz nicht gesichert wird, nur die Unternehmer
freien Gebrauch von dem durch die~~Verfassung
angeblich allen Bürgern gewährleisteten Vereine-
recht machen können. Dass die geschicktesten
Juristen beim besten Willen sich gegenüber diesem
offen zutage tretenden Unrecht nicht zu helfen
wissen, ist kein Wunder. Wir leben doch in einer
Gesellschaft, in der der Geldsack regiert. Hoch
über allem Rechtsbewusstsein und sittlichen Denken

thront die Macht des Kapitals, und das letzte
Wort hat eben weder der Philanthrop noch der
Soziologe, noch der Jurist noch die wirkliche
Volksmehrheit, sondern der Besitzer der
Produktionsmittel und des Geldkapitals zu sprechen.

Wer von der Richtigkeit dieser Behauptung
nicht überzeugt ist, möge die folgenden, in Nr. 46
der « Schweiz. Arbeitgeber-Zeitung » veröffentlichten

Instruktionen an die Unternehmer
aufmerksam studieren:

Die Abdingbarkeit der Kündigungsfrist.
«Bekanntlich hat das neue Obligationenrecht die

Berechnung der Kündigungsfrist nach dem früher
üblichen Ortsgebrauch beseitigt. Heute gilt für diesen Punkt
nur noch die vertragliche Abmachung und — wenn eine
solche fehlt —¦ das Gesetz, das beim Dienstverhältnis des
Arbeiters die Lösung des Vertragsverhältnisses auf Ende
der auf die Kündigung folgenden Woche gestattet. Nun
gibt es eine ganze Anzahl Berufe, die infolge ihrer
eigenartigen Betriebs- oder Arbeiterverhältnisse keine
Kündigungsfrist ertragen,. Hierher gehört vor allem das
Baugewerbe, WP bei der notorischen Unzuverlässigkeit der
meisten Arbeiter die Zulassung von Kündigungsfristen
lediglich eme .jBjnduhg. des Meisters bedeutet,, während


	...

